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Satzung des Sportvereins Interessengemeinschaft Leichtathletik Schöneiche e.V.

§ 1 Name Sitz und Geschäftsjahr
1. Der am 19.10.2004 gegründete Verein führt den Namen

Sportverein Interessengemeinschaft Leichtathletik Schöneiche e.V.,
Kurzform: SV IGL Schöneiche e.V. 

2. Sitz des Vereins ist in 15566 Schöneiche.
3. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Fürstenwalde eingetragen und führt den

Zusatz „e.V.“
4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die
Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Teilnahme der
Mitglieder am regelmäßigen Training und an Wettkämpfen in der Sportart Leichtathletik.
Der Verein fördert vor allem den Kinder-, Jugend-, Breiten- und Wettkampfsport.

2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-

der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
Mitglieder des Vereins sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Juristischen Personen ist
die Mitgliedschaft erlaubt. 
Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus Eh-
renmitgliedern. 
Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fördermitglieder sind
Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und
auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. 
Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein
verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
2. Die Mitgliedschaft ist schriftlich, unter Anerkennung der Vereinssatzung und der Vereins-

ordnungen, beim Vorstand zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
Eine Ablehnung braucht nicht begründet zu werden. Bei Aufnahmeanträgen Minderjähri-
ger ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet:

a) durch Austritt des Mitglieds
b) durch Streichung aus der Mitgliederliste
c) durch Ausschluss aus dem Verein
d) mit dem Tod des Mitglieds
e) durch Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person
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2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zum Ende eines
Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Monaten. Bei Min-
derjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

3. Eine Streichung aus der Mitgliederliste ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist.
Die Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit der Absen-
dung des zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat,
2 Monate vergangen sind.

4. Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen, wenn ein Mitglied in grober Weise gegen
die Satzung oder gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Zuvor ist dem Mitglied Gelegenheit des
rechtlichen Gehörs zu gewähren. Der Ausschluss ist schriftlich mitzuteilen.

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche
aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die

dem Verein zur Verfügung stehenden Einrichtungen zu nutzen.
2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weiteren Ordnungen

des Vereins sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu verhalten. Die Mitglie-
der sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.

§ 7 Beiträge
1. Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren. Er kann Umlagen festsetzen.
2. Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der Mitgliederversamm-

lung festgelegt. Beschließt die Mitgliederversammlung eine Umlage, muss der Zweck klar
definiert sein.

3. Alles weitere regelt die Beitragsordnung, die durch den Vorstand festgelegt wird.

§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand.

§ 9 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mindestens einmal im Jahr ein-

zuberufen.
Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 10 % der Mitglieder dies schrift-
lich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangen.
Der Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung. Er kann ein anderes Vorstandsmitglied
mit der Leitung beauftragen. 
Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt unter Angabe der Tagesordnung
durch Aushang am Sportplatz. Die Einladung erfolgt mindestens 3 Wochen vor der Ver-
sammlung.

3. Jedem Mitglied ab dem vollendeten 14. Lebensjahr steht eine Stimme zu. Gesetzliche Ver-
treter von minderjährigen Mitgliedern haben kein Stimmrecht. Andere Mitglieder, die
nicht natürliche Personen sind, haben jeweils eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht
übertragbar.
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4. Jedes Mitglied kann bis 14 Tage vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Ergänzung
der Tagesordnung beim Vorstand einreichen.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. 

6. Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen beschlossen. Die Entscheidung über die Auflösung des Vereins sowie
über Satzungsänderungen sind mit einer 2/3 Mehrheit zu fällen. Stimmenthaltungen und
ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben und werden nicht mitgezählt. 

7. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei
Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von zwei Vorstandsmitglie-
dern unterzeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied auf Verlangen eingesehen
werden.

8. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes
b) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
c) Entlastung des Vorstandes
d) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren
e) Bestätigung des Haushaltsplanes für das nächste Kalenderjahr
f) Wahl des Vorstandes
g) Wahl der Kassenprüfer
h) Beschluss von Arbeitseinsätzen, die von den Mitgliedern zu erbringen sind
i) Beschluss über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins.

§ 10 Vorstand 
1.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind:
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind:

a) der 1. Vorsitzende
b) der 2. Vorsitzende
c) der Schatzmeister.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei der vorstehend genannten
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

2.  Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung.

3.  Der Vorstand kann verbindliche Vereinsordnungen erlassen.
4.  Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt.
5.  Der 1. Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes. Er kann ein anderes

Mitglied des Vorstandes mit der Leitung beauftragen.
6.  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei

Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
7.  Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von min-

destens zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.
8.  Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit aus, ist der Vorstand berech-

tigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vor-
standsmitglieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt.

9.  Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus.
10.Sollte das Maß der ehrenamtlichen Tätigkeit nicht mehr zumutbar sein, kann sich der Vor-

stand hauptamtlicher Kräfte bedienen.
11.Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.
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§11 Kassenprüfer
Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren zu
wählen. Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Die Kassenprüfer ha-
ben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mit-
telverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte
Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der
vom Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung über
das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 

§ 12 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß § 2 dieser
Satzung fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Schöneiche, mit der Zweckbestim-
mung, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports ver-
wendet werden darf.


